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§ 2a BO für Wien Grundlagen für die
Stadtplanung und die

Stadtentwicklung
 BO für Wien - Bauordnung für Wien

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 12.11.2025

1. (1)Der Magistrat hat als Grundlagen für die Stadtplanung und Stadtentwicklung die natürlichen, ökologischen,

wirtschaftlichen, infrastrukturellen, sozialen und kulturellen Gegebenheiten zu erheben.

2. (2)Der Magistrat hat für Zwecke der Stadtplanung und Stadtentwicklung die in Abs. 3 genannten Daten zu

verarbeiten.

3. (3)Für Zwecke der Stadtplanung und Stadtentwicklung sind folgende Daten erforderlich:

1. 1.Größe, Lage, Anschrift, Beschaffenheit, Baubestand und Nutzung der Liegenschaft;

2. 2.Widmung und Nutzungsbeschränkungen der Liegenschaft;

3. 3.Namen und Anschriften der Eigentümer der Liegenschaft und der Bauwerke sowie jener Personen, denen

ein Baurecht zusteht;

4. 4.flächendeckende Geodaten zur bild- und modellhaften Darstellung der Stadttopografie;

5. 5.Namen und Anschriften sowie Geburtsdaten von Bewohnern zum Zweck der Teilnahme an Befragungen

und Bürgerbeteiligungsverfahren.

4. (3a)Personenbezogene Daten gemäß Abs. 3 Z 5 sind spätestens nach Beendigung der Befragung oder des

Bürgerbeteiligungsverfahrens zu löschen.

5. (4)Aus der Datensammlung können Daten für bestimmte einzelne Liegenschaften, ausgenommen Daten gemäß

Abs. 3 Z 3, durch Einsichtnahme nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten gegen Kostenersatz

weitergegeben werden. Die Einsichtnahme umfasst nicht die Abfrage mittels Suchbegriffen.

6. (5)Zum Zweck der Sammlung von Daten gemäß Abs. 3 ist den Vertretern des Magistrats oder vom Magistrat

betrauten Personen das Betreten von Grundflächen und allgemein zugänglichen Teilen von Gebäuden gestattet.

Dabei haben diese Personen einen vom Magistrat ausgestellten Lichtbildausweis mit sich zu führen und auf

Verlangen vorzuweisen. Der Eigentümer (jeder Miteigentümer), der Hausbesorger und die Benützer der

Grundflächen und Bauwerke sind verpflichtet, nach Möglichkeit alle Auskünfte zur Erhebung der Daten gemäß

Abs. 3 zu erteilen.

7. (6)Die Betreiber von Seveso-Betrieben haben der Gemeinde auf Verlangen ausreichende Informationen zu den

vom Betrieb ausgehenden Risiken vorzulegen, die als Grundlage für Entscheidungen über die Ansiedlung neuer

Betriebe oder für die Beurteilung neuer Entwicklungen in der Nachbarschaft bestehender Betriebe und für die

Festsetzung von Widmungen gemäß § 4 Abs. 2 Punkt C lit. d oder Punkt D lit. g sowie für Festsetzungen gemäß § 5

Abs. 4 lit. m durch die Gemeinde erforderlich sind.
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